Mündliche Prüfung vom 24. Januar 2006

1. Kommission

Vorsitzender:
Richter am OLG a.D. Dr. Godbersen 


1. Beisitzer:
Prof. Dr. Schubert (Zivilrecht / WF Rechtsgeschichte) 


2. Beisitzer:
Vors. Richter am LG Schröder (Strafrecht)


3. Beisitzer:
Vors. Richter am LSozG Littmann (Öff.-Recht)

2. Ergebnisse

	
	HA
	A-Kl.
	B-Kl.
	C-Kl.
	Vorben.
	BGB
	StR
	ÖR
	WF
	SozP
	Erg.

	K 1 (RG)
	7 (StR)
	8
	16
	10
	5,76
	9
	10
	9
	11
	-
	9,66



	K 2

(RG)
	9 (ÖR)
	9,5
	10
	9,5
	5,51
	8
	9
	8
	13
	-
	9,44



	K 3

(RG)
	11 (RG)
	6
	3
	6,5
	4,5
	8
	7
	6
	7
	-
	7,3



	K 4

(RG)
	Vom Verbesserungsversuch zurückgetreten


3. Zur Person 

Prof. Schubert kam zunächst ein paar Minuten zu spät und zeichnete sich sowohl während der Prüfung im Zivilrecht, als auch in der Wahlfachprüfung Rechtsgeschichte dadurch aus, dass er die Prüflinge permanent und teilweise auch penetrant unterbrach. Die Unterbrechungen wären eventuell sinnvoll gewesen, wenn sich ein Prüfling verrannt hätte, aber selbst bei den fehlerfreien Anfängen der Anspruchsprüfungen, konnte es sich Herr Schubert nicht verkneifen, ständig dazwischenzufunken. Diese Art der Prüfung ist auf die Dauer sehr anstrengend. Hilfreich war, einfach weiterzusprechen, so dass man zumindest den anderen Prüfern eine zusammenhängende Prüfung vorstellen konnte. 

Darüber hinaus war teilweise unklar, welcher der Prüflinge grad an der Reihe war, weil Prof. Schubert Blickkontakt mit Kandidat 1 aufnahm, die Hand aber Richtung Kandidat 3 ging. Derartige, aus seinen Vorlesungen berühmt-berüchtigte, Zustände stifteten bei den Kandidaten das ein oder andere Mal erhebliche Verwirrung.
4. Zur Sache (Zivilrecht)

Fall 1:

A kauft bei der Reitschule R ein Pferd für 10.000 Euro. R soll dieses Pferd nicht selber liefern, sondern im Namen der A einen Spediteur beauftragen. Dieser Spediteur verfrachtet das Tier in einen Anhänger und überfährt beim Verlassen des Hofes den Hofhund (Wert 800 Euro) der Reitschule.

R möchte den Verlust des Hundes ersetzt haben.

Die Prüfung begann mit einem Schadensersatzanspruch nach §280 I BGB. Bei der Frage nach dem notwendigen Schuldverhältnis wurde der Kaufvertrag zwischen A und R angesprochen. Bei der Prüfung der Pflichtverletzung wurde lediglich die Verletzung einer Nebenpflicht bejaht, weil das Verladen des Pferdes als Hauptpflicht ja ordnungsgemäß verlief. Schubert wollte dann genau erörtert wissen, was rechtlich geschützte Interessen i.S.d. §241 II BGB seien. Hier war das Interesse der R gegeben, dass beim Verladen des Pferdes auf ihre Rechte und Rechtsgüter Rücksicht genommen wird. Zugerechnet wurde die Pflichtverletzung über den Speditionsfahrer, der in diesem Fall als Erfüllungsgehilfe der A fungierte und fahrlässig gehandelt hatte. Als Schaden wurden die 800 Euro beziffert. Dieser Fall bereitete keine großen Probleme, so dass Prof. Schubert offensichtlich zufrieden war und den Sachverhalt fortsetzte.
Fall 2:

Nachdem das Pferd bei A angekommen war, brachte dieser das Tier in einem Stall unter, in dem auch das Pferd des Tierarztes T untergebracht war. Nach sieben Wochen stellte sich heraus, dass das Tier mit einem Virus befallen ist und dieser bereits ausgebrochen sei. Das Pferd des T hat ebenfalls diesen Virus in sich, allerdings ist bei diesem die Krankheit noch nicht ausgebrochen. Unklar bleibt, ob das Pferd sich diesen Virus bereits bei R geholt oder sich beim Pferd des T angesteckt hat. Dieser Virus ist bei Routineuntersuchungen eines Tierarztes nicht zu ermitteln.

Gefragt war zunächst nach den Ansprüchen des A.

Geprüft wurde zunächst der Kaufvertrag zwischen A und R. Der Schadensersatzanspruch richtete sich nach §437 Nr. 3 i.V.m. §280 I BGB. Die Frage nach einem Mangel bei Gefahrübergang konnte aufgrund des unklaren Sachverhaltes nicht beantwortet werden. Schubert legte Wert darauf, dass man aufgrund der eintretenden Beweislastumkehr nach §476 (Voraussetzung war der unproblematisch vorliegende Verbrauchsgüterkauf) dennoch nicht zum Vorliegen eines Mangels kam, weil dieses Ergebnis seiner Ansicht nach unbillig wäre. Dann machte Schubert einen Exkurs in die Rechtsgeschichte. Nach früherer Rechtslage musste beim Pferdekauf innerhalb von 28 Tagen eine Krankheit auftreten, um einen Mangel geltend machen zu können. Im vorliegenden Fall waren bereits 7 Wochen verstrichen und die Krankheit bei einer Routineuntersuchung nicht feststellbar. Damit kam er zum Ergebnis, dass die Bejahung eines Mangels unbillig wäre.

Danach wollte Prof. Schubert noch Ansprüche des T gegen A geprüft haben. Vertragliche Ansprüche gab es keine, so dass deliktische Ansprüche in Betracht kamen. Hier wurde §833 BGB angesprochen und der Satz 1 grundsätzlich bejaht, die tierspezifische Gefahr bereitete jedoch noch eine kleinere Diskussion. Schubert sah in dem Nebeneinanderstellen der Pferde in einem Stall und der Möglichkeit, dass sich die Tiere gegenseitig mit Krankheitserregern anstecken könnten, keine solche Gefahr. Er plädierte für eine enge Auslegung des Begriffes, so dass lediglich Bisswunden eines Hundes oder das Ausschlagen eines Pferdes eine tierspezifische Gefahr darstellen würde. 

Da die Zeit um war und der Vorsitzende auf Fragen verzichtete, war die Zivilrechtsprüfung damit zu Ende.

5. Zur Sache (Rechtsgeschichte) 

Prof. Schubert gab einen Quellentext von Otto v. Gierke aus. Er behandelte die Kritik am Ersten Entwurf des BGB. 
Zunächst wollte Prof. Schubert eine kurze Erläuterung zum Verfasser haben (Germanist, Begründer des Genossenschaftsrechts). Bis zu diesem Zeitpunkt war es eine normale Rechtsgeschichtsprüfung. Anschließend verbiss sich Schubert aber in Genossenschaften, deren Geschichte und Beispiele. Auch nachdem er erkannt hatte, dass sich die Prüflinge nicht mit dieser Materie auskannten, setzte er seinen Kurs stur fort. Dass Genossenschaften nicht umfangreicher Gegenstand rechtsgeschichtlicher Lehrbücher und Vorlesungen sind, schien ihm egal zu sein. Zwar wurde weiterhin anhand des Quellentextes die allgemeine Kritik am Ersten Entwurf des BGB erörtert (unsozial, in Paragraphen gegossene Pandektenwissenschaft, wenige germanistische Elemente), allerdings entfernte sich Schubert in nicht ganz erklärlicher Weise immer wieder von dieser Materie. Entgegen anderer Protokolle ist hier ein Vergleich zu seinen Vorlesungen durchaus wieder erkennbar.

Ansonsten legte Prof. Schubert besonders viel Wert darauf, welches Zivilrecht seit der Reichsgründung und vor Einführung des BGB gegolten hat. Hier redeten die Prüflinge und der Prüfer aneinander vorbei, zumal Prof. Schubert ständig seine Meinung zu ändern schien. Man beließ es dann bei der weiteren Bearbeitung des Quellentextes und erörterte lang und breit die Abgrenzung von deutschrechtlichen und römischrechtlichen Instituten im BGB, was aber auch daran lag, dass Prof. Schubert die Prüflinge nicht immer verstanden hat.

Zum Abschluss wollte Prof. Schubert noch wissen, welche Normen aufgrund der Kritik am Ersten Entwurf im BGB sozialisiert wurden (Mietrecht, Dienstvertragsrecht, Werkvertragsrecht).

Festzuhalten bleibt, dass die Prüfungen von Prof. Schubert im Wahlfach Rechtsgeschichte nicht immer etwas mit der Materie an sich zu tun haben. Oftmals nimmt er lediglich einen rechtsgeschichtlichen Aufhänger, so wie bei uns den Quellentext, und fragt anschließend Dinge, die selbst Prüflingen, die sich gut auf ihr Wahlfach vorbereitet haben, erhebliche Probleme bereiten.

